

Wahlvorstand für die Bistums-KODA-Wahl 2004
c/o Erzb. Ordinariat. Postfach. D-79095 Freiburg im Breisgau
Sehr geehrte(r) Vorsitzende(r), sehr geehrte MAV-Mitglieder,
am 6. Mai 2004 findet in Freiburg die Neuwahl der Vertreter der Mitarbeiter in der Bistums-KODA statt. Nach § 2 Absatz 1 der Bistums-KODA-Wahlordnung werden diese von Wahl​beauftragten gewählt. Die Wahlbeauftragten sind von den einzelnen Mitarbeitervertretun​gen aus deren jeweiliger Mitte nach folgendem Schlüssel zu bestellen:
Mitarbeitervertretungen mit gemäß § 6 Absatz 2 MAVO
>
bis zu drei zu wählenden Mitgliedern

einen Wahlbeauftragten,
>
fünf zu wählenden Mitgliedern


zwei Wahlbeauftragte,
>
sieben zu wählenden Mitgliedern

drei Wahlbeauftragte,
>
neun zu wählenden Mitgliedern

fünf Wahlbeauftragte,
>
elf zu wählenden Mitgliedern


neun Wahlbeauftragte,
Bei Mitarbeitervertretungen, die aus mehr als elf zu wählenden Mitgliedern bestehen, sind jeweils alle Mitglieder der Mitarbeitervertretung Wahlbeauftragte.
Wir bitten zu beachten, dass sich die obigen Vorgaben nicht auf die derzeitige IST-Besetzung der Mitarbeitervertretung, sondern auf deren SOLL-Besetzung beziehen.
Unterbesetzte Mitarbeitervertretungen können demnach Wahlbeauftragte entsprechend ihrer SOLL-Besetzung benennen.

Diesem Schreiben fügen wir zwei Vordrucke bei. Die Verwendung des Formulars „Benennung der Wahlbeauftragten" ist freigestellt, den Vordruck „Wahlvorschlag" bitten wir als Kopiervorlage zu verwenden. Entsprechend der Vorgaben des § 3 Bistums-KODA-Wahlordnung lassen wir den von Ihnen gemeldeten Wahlbeauftragten diesen Vordruck zu gegebener Zeit auch jeweils als Kopiervorlage zukommen.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Rudloff
Anlage: 
1 Kopiervorlage „Wahlvorschlag"
(Vorsitzender)
1 Formular „Benennung der Wahlbeauftragten"
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Herrenstr. 35
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Fax (0761) 2188-423





Sie werden hiermit aufgefordert, die Wahlbeauftragten Ihrer Mitarbeitervertretung zu bestellen und dem Wahlvorstand deren Namen und Anschrift bis zum


21. Januar 2004


schriftlich mitzuteilen.








